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Bewirtungskosten 
 
Gesetzliche Grundlage: § 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG (R4.10 Abs. 5 ff EStR 2005) 
 
Betrieblich oder geschäftlich veranlasste Bewirtung? 
Handelt es sich bei den Bewirtungsaufwendungen um Betriebsausgaben, so ist zwischen: 

- allgemein betrieblich veranlassten Bewirtungen, die in vollem Umfang abzugsfähig 
sind, und 

- geschäftlich veranlassten Bewirtungen, die nur teilweise abzugsfähig sind, 
zu unterscheiden. 
Allgemein betrieblich veranlasste Bewirtungen: 
 
Eine Bewirtung ist allgemein betrieblich veranlasst, wenn der Unternehmer ausschließlich 
seine eigenen Arbeitnehmer und deren Angehörigen bewirtet, z.B. bei Weihnachtsfeiern 
und sonstigen Betriebsfesten. 
 
Geschäftlich veranlasste Bewirtungen: 
 
Mit dem Begriff „geschäftlicher Anlass“ wird die Bewirtung mit Geschäftsfreunden 
umschrieben. Dabei ist es gleichgültig, ob schon Geschäftsbeziehungen mit Ihnen 
bestehen oder erst angebahnt werden sollen. Auch bloße Besucher des Betriebes, deren 
Bewirtung einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit darstellt, mit dem Ziel, Geschäftsabschlüsse 
zu erleichtern, rechnen zu den Geschäftsfreunden in diesem Sinn. 
 
Wann liegt eine Bewirtung im steuerlichen Sinn vor? 
 
Eine Bewirtung im steuerlichen Sinn liegt vor, wenn die Darreichung von Speisen 
und/oder Getränken eindeutig im Vordergrund steht. Zu den Aufwendungen für 
Bewirtungen gehören neben den Kosten für Speisen, Getränke und für Genussmittel auch 
Aufwendungen, die zwangsläufig im Zusammenhang mit der Bewirtung anfallen, wenn 
sie im Verhältnis zum Gesamtpreis von untergeordneter Bedeutung sind. Darunter fallen 
insbesondere Trinkgelder, Garderobengebühren oder Dekorationskosten. Auch der Teil 
der Aufwendungen, der auf den bewirtenden Unternehmer oder dessen Arbeitnehmer 
entfällt, gehört zu den Bewirtungsaufwendungen. 
 
Gaststättenrechnung (maschinell erstellter Registrierkassenbeleg) 
Bei Bewirtung in einer Gaststätte ist zusätzlich die Rechnung der Gaststätte beizufügen. 
Diese Rechnung muss folgende Angaben enthalten: 
 

1. den Namen und die Anschrift der Gaststätte 
2. den Tag der Bewirtung 
3. die Art und den Umfang der Leistung (die Bezeichnung „Speisen & Getränke“ 

ist nicht zulässig) 
4. den Rechnungsbetrag und die Höhe des Trinkgeldes 
5. den Anlass der Bewirtung  
6. zusätzlich den Namen des bewirtenden Unternehmers bei einem Rechnungsbetrag 

von über 150 € 
 
Oft ist auf der Rückseite der Gaststättenrechnung die Möglichkeit vorgesehen, die nicht 
bereits in der Rechnung enthaltenen o.g. Angaben zur Bewirtung einzutragen.  

 

         Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.kasperzyk.de 


